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Auf der Grundlage von § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26.02.2007, zuletzt 

geändert am 27.01.2022 (Nds. GVBL S. 54), hat das Präsidium der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – 

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel am 31.03.2022 der Änderung der Prüfungsordnungen für die Studiengänge 

„Betriebswirtschaftslehre / Betriebswirtschaftslehre im Praxisverbund“ (BPO 2012 und BPO 2019, Verkündungsblätter 

Nr. 34-2012 und 04-2019), „Strategisches Management“ (MPO 2013 und MPO 2019, Verkündungsblätter Nr. 14-2013 und 

05-2019), „Wirtschaftsingenieurwesen Automobiltechnologie“ (BPO 2019, Verkündungsblatt Nr. 22-2019), „Wirtschafts-

ingenieurwesen“ (BPO 2012, Verkündungsblatt Nr. 35-2012) sowie „Wirtschaft für Ingenieurinnen und Ingenieure“ 

(MPO 2012 und MPO 2019, Verkündungsblätter Nr. 37-2012 und 06-2019) der Fakultät Wirtschaft zugestimmt. 
 
 
Folgende Änderung des § 21 Abs. 6 Satz 3 (Bachelorthesis bzw. Masterthesis) wird aufgrund des Beschlusses des 
Fakultätsrats Wirtschaft vom 30.03.2022 vorgenommen: 
 
In Satz 3 wird die Formulierung „und auf zwei Datenträgern“ gestrichen:  
„3Die Abgabe erfolgt in zwei schriftlichen Exemplaren, sofern der Prüfungsausschuss nicht auf Antrag der/des Prüfenden eine 
Abgabe in rein elektronischer Form festlegt, und auf zwei Datenträgern.  
 
Der neue Satz 3 lautet: 
„3Die Abgabe erfolgt in zwei schriftlichen Exemplaren, sofern der Prüfungsausschuss nicht auf Antrag der/des Prüfenden eine 
Abgabe in rein elektronischer Form festlegt; zusätzlich ist die Abgabe einer Ausfertigung in elektronischer Form erforderlich.“ 
 
 
 
 
Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Ostfalia, frühestens aber am 
15.04.2022, in Kraft. 
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Auf der Grundlage von § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26.02.2007, zuletzt 

geändert am 27.01.2022 (Nds. GVBL S. 54), hat das Präsidium der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – 

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel am 31.03.2022 der Änderung der Prüfungsordnungen für die Studiengänge 

„Betriebswirtschaftslehre“ / „Betriebswirtschaftslehre im Praxisverbund“ (BPO 2019, Verkündungsblatt Nr. 04-2019), 

„Strategisches Management“ (MPO 2019, Verkündungsblatt Nr. 05-2019), „Wirtschaftsingenieurwesen Automobil-

technologie“ (BPO 2019, Verkündungsblatt Nr. 22-2019) sowie „Wirtschaft für Ingenieurinnen und Ingenieure“ (MPO 

2019, Verkündungsblatt Nr. 06-2019) der Fakultät Wirtschaft zugestimmt. 
 
 
Korrektur der Bachelor-Prüfungsordnung für die Studiengänge „Betriebswirtschaftslehre“ und „Betriebswirtschafts-
lehre im Praxisverbund“ 
Folgende Korrektur der Anlage 4 (Diploma Supplement) wird aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats Wirtschaft vom 
30.03.2022 vorgenommen: 
 
In Punkt 4.5 (Overall Classification) werden die Prozentangaben für „examinations“ (bisher 85,4 %) und „thesis“ (bisher 14,6 
%) wie folgt korrigiert: 
 
„Based on the accumulation of grades receiving during the study programme and the final thesis 
examinations 92,1 %, thesis 7,9 %“ 
 
 
Korrektur der Master-Prüfungsordnung für den Studiengang „Strategisches Management“ 
Folgende Korrektur der Anlage 4 (Diploma Supplement) wird aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats Wirtschaft vom 
30.03.2022 vorgenommen: 
 
In Punkt 4.5 (Overall Classification) werden die Prozentangaben für „examinations“ (bisher 60 %) und „thesis“ (bisher 40 %) 
wie folgt korrigiert: 
 
„Based on the accumulation of grades receiving during the study programme and the final thesis 
examinations 88,2 %, thesis 11,8 %“ 
 
 
Korrektur der Bachelor-Prüfungsordnung für den Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen Automobiltechnologie“ 
Folgende Korrektur der Anlage 4 (Diploma Supplement) wird aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats Wirtschaft vom 
30.03.2022 vorgenommen: 
 
In Punkt 4.5 (Overall Classification) werden die Prozentangaben für „examinations“ (bisher 84,8 %) und „thesis“ (bisher 15,2 
%) wie folgt korrigiert: 
 
„Based on the accumulation of grades receiving during the study programme and the final thesis 
examinations 92,1 %, thesis 7,9 %“ 
 
 
Korrektur der Master-Prüfungsordnung für den Weiterbildenden Studiengang „Wirtschaft für Ingenieurinnen und 
Ingenieure“  
Folgende Korrektur der Anlage 4 (Diploma Supplement) wird aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats Wirtschaft vom 
30.03.2022 vorgenommen: 
 
In Punkt 4.5 (Overall Classification) werden die Prozentangaben für „examinations“ (bisher 57,1 %) und „thesis“ (bisher 42,9 
%) wie folgt korrigiert: 
 
„Based on the accumulation of grades receiving during the study programme and the final thesis 
examinations 66,7 %, thesis 33,3 %“ 
 
 
Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Ostfalia in Kraft. 


